
auf den Tisch 
Die Jagdzeit ist in vollem Gange, die warme Jahreszeit naht. Wir 

Jäger müssen und wollen unseren Abnehmern eine optimale 
Wildpretqualität bieten. Dr. Friedrich Bert, Leiter des 
Medizinal-, Lebensmittel
und Veterinärunter
suchungsamtes Süd hessen, 
ruft den besonderen 

Aspekt "Transport und 
Kühlung" in Erinnerung. 

Bis zum 16. Juni 1992, dem 
Tag der Verabschiedung 
der Richtlinie 92/45/EWG 
"Erlegtes Haarwild", ver

fUgten nur einige Mitgliedstaaten 
über detaillierte fleischhygieni-
sche Vorschriften für das Behan
deln und Zubereiten von erleg
tem Haar- und Federwild. So 
auch Deutschland. Durch die 

Umsetzung der Richtlinie 
"Erlegtes Haarwild" in 

das deutsche Fleisch
hygiene- und Getlügel

fleischhygienerecht wurden ei
nige der 7uvor geltenden natio
nalen Vorschriften, die sich l11it 
dem kommerziellen Inverkehr
bringen von erlegtem Haar- und 
Federwild befassen, verschärft. 
Unverändert bleiben die beste
henden Vorschriften über die 
Ausnahmen von der amtlichen 
Untersuchung. 
Bei Verstößen gegen die in die
sem Artikel genannten Gesetze 
und Richtlinien drohen Buß
gelder bis zu 50000 Mark 
und/oder Freiheitsstrafen bis zu 
drei Jahren. Wichtig ist, dass 
der .Jäger auch sich selbst und 
seiner Familie gegenüber ver
pflichtet ist. .. 

Vermarl<tun .';" 
. ., ~ ........ I- •• 

1111 innerst,lfltlichen ßoreich fils Direktver
ITHlrktllng fln Verhmuchor einsl'hlipßlich dpr 
so genflnnten registriortell BptripllP, 711f11 
ßeispiel WildeifllellHlnclel, Cflsisliiltpn lind 
Met7gereien, Don gloic!1pn Vorsc!1riflpl1 un
terliegt der Eige l1vnrhrauch, dpnll der Jiigpr 
ist Vf~rpmchlet, fluch sich splbst ul1d seineIl 
Familienmitgliedern einwandfreies Fleisch 
vorZliselzen. (Die Trichinenschflu ist ja 711m 
Beispiel hei lI1ellschlichpll1 Vpr7phr ph(!I1falis 
stets rechllichn VomllsspI7llng.) 

~ _ _ __ • ____ r. ___________ • 

. (. ·"'s ..... .,..·,.. 

ßeliefNllng der rU-7l1gplflssPl1pn WildhpflT
beitllngshptrinbp !J1:'7iehungsweise SaI11l11el
stl:'IIpn. DflS sind ßplripllP., die iiher dip 
SlflfllsgTP.117f' hinfllls PlIrop,lwcit handeln. 
l(pl1nllich silld snlC'he Iktriphl:' dnTnI1, dflss 
sip pille FU-711Iassllllgsl1lllllf1l!'T hpsil7pn. 



Nach dom 1 riegen gilt 1 oigelll!el;: Dal; Stiick IIlUSS alsbald auf eine In
ncnlcllljlcrulur VOll + 7° C auskühlen oder - Iml LU hohen Lufuempe
ruturen - ill elltsprllchelll.Jell Kiihlvurridltungell heruntergekiihlt wenJel!. 
"Alsbald" ist einunbel;tinllnter Heclltl;begriff. wiru ilber folgender
maßen ausgelegt: Unter den Gegehenheiten der Jagd erreicht ein Sllick 
Hehwild bei einer Aul~en - ImLiehulIgl;weise lulttemperutur VOll +4° C 
(was ill der wannen JilhresLeit selten gegehen ist) die erforderliche Innen
telllperatur des Wildprets von + 7°C in der Hegel illlllJrlwlh VOll 24 Stun
deli, !lotwild und Sauen illlledralb von 48 Stunden. Das Wildpretlllubs ja 
von den nllllJ + 37° C Körpertempel Cltur beim Lrlegell auskiihlell. 

Auf allen Slufen des Iransportes sind - ilhge
sehen VOll der erfol derlichen Sorgfalt zunl Ver

nIeiden nachteiliger ßeeinOussung wie Ver
sd""utLung - für die Kiil,lung fördernde MClß

nahn len LU ergreifen beliehungsweise iSl für 
eine Aufrechterhaltung der Kühlung LU sorgell. 
Ilinsichtlich der Ternpemtumnforderung beilll 
Befördern VOll frischeIn "rutell" Ileisdl (alles 
Ileisch <Iuger CeOügelOeisch) heslehen Lwi
schen den Anforderungen im innergelllein -

Die "Innenlcmpcrutur" iSl tJie lemperutur des Wildprets in der 1 ie
fe der Muskulatur all den großen Muskeln. (MeLLgereien oder Kiihllliiu
ser besitlen enlsprechende "I elllperuturfiihler", mit denen diese lellt
peratur gemessen werden kilnn.) 

schaft lichen und innerstaatlichen Ilandeisver
kehr gnlndsiilLlich keine Unterschiede. Diese 

"lotale Ilarlllonisierung" der I emperuturanfor-
derungen sieht somit vor, dass - bis auf eine 

Ausnahme (siehe unten) - frisches Ileisch so
wie leicht verderbliche Lebensnlillelnur ueför

dert werden dürfen, wenn die Innentempera-

Dils "Ahhiingcnlassen" hal damit pri,niir nidlts LU tun. In jedem 1<111 
gilt uie "Alsbald"- ulld ,,+ 7°C"-Vorschrift. Das Auhiingen ist der Prozess 
der Ileischreifung. Lr is~ in der Hegel nach 48 bis 72 Stunden abgesdllos
sen und muss bei dellentsprechenu niedrigen AußelltClltperuturen oder 
eben in der Kühlung erfolgen. 

tur von höchstcns + 7 ° C wiihrend des ge
salllten Transporls "icht üherscl lrillen wird. 

Die Voraussetllrngen der Aus
nahlllUlI des § 'I AbsatL I SatL 3 
HeischhygienegesetL (1-IIIC) be
Lioillmgswoise des § I Ahs. 2 
CeOügelOeischllygienegesetL 
(GIII-IG) sind ZlI erfüllen. 
ScJmlcnwild 1I11ISS ulshuld 
nach dem [riegen auf eine In
nentemperutur VOll höcllstells 
+ 7° C, Iliisen und I{anin
chcn sogm VOll hiidlstells 
+4°C ahgelliihlt sein. 1 rforder
lichenfalls ist es dazu ill eine 
geeigne te Kühleinrichtung zu 
verbringen. 
Frischcs F1cisch darf nur uei 
!liller hllllllltllnlpl'lilltlr von 
I ,stens + 7° C befördert wur-
den; die 'I ransportbehiiltnisse 
",lissen so eingerichtet sein, 
dass die vorgeschriebene Innen
temperatur des r'leisches einge
hulteIl wmden kalln. 
Ausllilhmc: Dies gilt nicht fjir 
frisches Ileisch vonerlegteIlt 
Ilmrrwild, das vom Aneignungs
berechtigten unmittelbar an 
den Vcrbraucher abgege
ben wird und die ßeförde
rungsdilUcr zwei Stunden 
nicht iihcrschrcitct. I rifft 

aussutLlIngell nicht LlI, greift 
wieder die I ransporllelnperattrr 
von +7°C. 
"Unmillellmr" ist wieder ein 
unbestil"mter Ilechtsbegriff. I-r 
bedeutet "frisch erlegt, ungefro
len, in der Decke oder lerwirkt 
in -I eilsliicken", und zwar m"xi
lIlal drei (bis vier) 1 age nach 
dem Lrlegon, welln also die 
r1eil;cI lreifung ahgesd llossell 
ist. Diese Zeitdauer der \-IHisch
reifung (bei einer Innentempe
ratur VOll + 7° C, wohlgenwrllt) 
darf Ilicht vp.rwuchselt werdelI 
lIlit dm I ransportdaller (si!'he 
oben). 
Wenn <llso Wildpret unlllitleluilr 
(siehe ohen) an den Verbrllll 
cher abgegeben wird, kann -
vormlsgesetLt der liJllsport dClu
ert nicht liinger als Lwei Stun
den - die Illllentelllp!lratur des 
Wildprets die ilnsonsten absolut 
verbindlichen + 7° C I ra"sport 
temperCltur in dieser kur Len 
Zeitspanne auch übersteigen. 
Der 1 ranspurt erlegten Schalen
wildes Lwecks Direktabgabe iln 
den Verhraudler solltc analog 

den I rilnsportvorschriften zu 
S", nllleistellen oder Wildbear
beitungsbetriebe" möglichst i,, 
nerhillh von LwiilfStllnden nadl 
de", Lrlegen erfolgen, allch 
wen" hier I eine rechtsverhindli 
ehe Hegelung uesteh\. (Das Ab 
hiinge" erfolgl dilllll Iwtiirlich 
beim Lndverbrmlcher.) 
Fedcrwild ist unmittelbar 
Ilach denl l::r1egen so aufwbe 
wahren, dass es gründlich ilUS
I,ühlcn kann. Ls muss alsbald 
nilch delll l::r1egen auf eine 
Illnentelllpel atur VOll höchsle"s 
+4° C <lhgekülrlt sein; erfor
derlidwllfalls ist es daLu in eine 
geeignete Kühleinrichtullg lU 
bringen. 
"Fcderwild" sind definitions
gelniiß "Ilach jagdrechtlichen 
Vorschriften getötete WildgeOü 
gelarten". "Celliigel" ist also der 
Oberbegriff. 
Nilch der Schlachtung iSl Cc
fUigelflcisch unverLiiglicll auf 
eine II"lentelllperatur von höchs
tens +4°C herallLukühlen. 
Wiihrend der weitereIl ßeluJlld 
lung darf die Innentemperatur 
von frischelll CeOiigelOeisch his 

wr Abgaue un den Einzelhandel 
oder bis Will Zubereihm von 
CeOiigclOeisdlerLlJIlgnissen 
oder CelliigelOeischzubereitun
gen den vorstehend genar"lten 
Wert nicht übersteigen. Dies 
triffl allch für Kühleimichlungen 
zu, in denen Federwild gekühlt 
wird . Ceflügelfleisch, Jas wie 
vorstehend zu kühlen ist, darf 
nur bei einer Innentemperalur 
von höchslells +4°C beför
dcrt werden. 

__ " _________ ... ____ ~ .... _____ ._. __ .. _ ... _ .. _. _ _ • ___ .T_~ ___ ~_ _ _ _._, . ___ __ - ~ . . -_ .- -.-----

In diesel 11 Lweiten I all "'uss dur 
deutsche Jiigur Vorl;chriftell aus 
uer '''''gel;elLtell Bi!'!ltlillie 
92/45/I:WG ,,1:r1egtes Wild" 
cinhnlten. Sch .. lcnwild ist -
oh"e AUslllll""e - "ach de"l 

AußJredlen um! Ausweide" auf 
eille I,,"entelllperutur von 
hödlstells + 7° C, l'lascn unu 
Wildlwninchen sowie Feder
wild sind auf hödlstem; + 4° C 
alwlkiihlen. Das erlegte Wilu 

ist möglichsl uuld, spiitestens 
jedodl innerhalb von zwölf 
Stunden IIach dem Erlegell ill 
eillen Wildbearbeitungsbelrieb 
oder in eine San""elslelle LU 
verbringell, und Lwar bei eiller 

InnelltelllperCltur des Wildprets 
wiihrend des Trunsports VOll 
muximal + 7° C beLiehulIgsweise 
+4°C. Die Zwölf-Stunden
Frist ist hier stets zwingend. 
Es gibt keine Ausllllhmen. 


